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Sachstand Klage der DUH gegen die LHH

• Klageerwiderung durch LHH ist am 1.2.2018 erfolgt.

• Stellungnahme der DUH zur Klageerwiderung liegt ebenfalls vor.

• Ein Termin zur Verhandlung des Klageverfahrens ist noch nicht 
bekannt.

• Zur Zeit bearbeitet die Verwaltung die Stellungnahme zum 
Schriftsatz der DUH vom 31.7.2018



Entwicklung der NO2-Werte an den Messstandorten in 
Hannover



Studie Dudenhöffer zur Entwicklung des NO2 in Hannover

• Kostenpflichtige Studie liegt der LHH nicht vor, Aussagen können nicht  
überprüft werden

• Ergebnisse der Modellrechnung des Gewerbeaufsichtsamtes Hildesheim 
(GAA) sind entscheidend, nicht Gutachten Dritter



Zukünftige Entwicklung der NO2-Belastung 
(GAA-Modellierung)

16.10.2017
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Fortschreibung des Luftqualitätsplans (1)

Aktuell läuft die Prüfung selektiver Fahrverbote für Diesel-Kfz. Geprüft 
wird die Auswirkung auf die Umfahrungsrouten bei gleichzeitiger 
Sperrung von 
• Marienstraße (komplett)
• Göttinger Straße (komplett)
• Friedrich-Ebert-Straße (komplett)
• Podbielskistraße (Spannhagengarten bis Am Listholze und Ferdinand-

Wallbrecht-Straße bis Rühmkorffstraße)
• Arndtstraße (komplett)
• Schloßwender Straße (komplett)
• Fössestraße (Westschnellweg/Bardowicker Straße bis Küchengarten)
• Bornumer Straße (Am Spielfelde bis Deisterplatz)
• Vahrenwalder Straße (Niedersachsenring bis Hamburger Allee)
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Fortschreibung des Luftqualitätsplans (2)

Diese Maßnahme gilt nur dann als verhältnismäßig, wenn die hierdurch 
bedingten Umlenkungen von Verkehrsströmen nicht zu einer erstmaligen 
oder weiteren Überschreitung  des NO2-Grenzwertes an anderer Stelle 
führen.

Alternativ bliebe die Möglichkeit zonaler Fahrverbote für Diesel-Kfz 
(Erweiterung der Fahrverbote in der Umweltzone) mit entsprechenden 
Verkehrs-Zusatzschildern.

In beiden Fällen müssen die benötigten Zusatzschilder vom Niedersächsischen 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung genehmigt 
werden.
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Vielen Dank für Ihr Zuhören !
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